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► Nr.  VO/2025/14002-01
öffentlich

Lübeck, 04.03.2025
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Dierk Wallendzik (E-Mail: dierk.wallendzik@luebeck.de Telefon: 122 - 6620)

Anwort auf Anfrage des AM Mählenhoff zur Nutzung des Bolzplat-
zes Bergenstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

17.03.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
07.04.2025 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage des AM Mählenhoff (Bündnis 90 / Die Grünen) zur Nutzung des Bolzplatzes Ber-
genstraße (VO/2025/14002)

An der Bergenstraße befindet sich zwischen Rückhaltebecken und Kindergarten ein einge-
zäunter Bolzplatz, die stark verschmutzt ist (u.a. Reste vom Silvesterfeuerwerk, Hundekot) 
und scheinbar nicht als Bolzplatz genutzt wird. Gegenüber befindet sich der Sportplatz der 
Gotthard-Kühl-Grundschule, der auch nachmittags für Sportnutzung freigegeben ist.   

1. Welche Nutzung hat der Bolzplatz aktuell? 

2. Wer ist für die Reinigung und Unterhaltung zuständig? 

3. Falls er nicht als Bolzplatz benötigt wird, welche Nutzung ist beabsichtigt?

Antwort:
Zu 1.: Welche Nutzung hat der Bolzplatz aktuell?

Der öffentliche Bolzplatz ist mit zwei Toren, Ballfangzäunen und einem Rotgrandbelag aus-
gestattet. Im B-Plan ist die Nutzung als Bolzplatz festgelegt, sodass er für Fußballspiele ge-
nutzt werden kann. 

Zu 2.: Wer ist für die Reinigung und Unterhaltung zuständig? 

Die Reinigung und Unterhaltung der Fläche obliegt Stadtgrün und Verkehr. Im Jahr 2024 war 
die Unterhaltung des Bolzplatzes aufgrund der Baumaßnahmen der EBL am angrenzenden 
Regenrückhaltebecken nur eingeschränkt möglich. In diesem Jahr kann der Bolzplatz jedoch 
wieder wie gewohnt erreicht werden, und die regelmäßige Unterhaltung wird planmäßig fort-
gesetzt.  
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Zu 3.: Falls er nicht als Bolzplatz benötigt wird, welche Nutzung ist beabsichtigt?

Der Bolzplatz wird weiterhin als solcher genutzt und bleibt für Fußballspiele vorgesehen. 
Eine Nutzungsänderung bedingt i.d.R. eine Änderung des B-Planes. Sie ist aktuell nicht vor-
gesehen. 

Anlagen:
-

Senatorin Joanna Hagen
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